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 Veröffentlicht am 25.02.1992

Index

L24009 Gemeindebedienstete Wien

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

BO Wr 1967 §27 Abs3;

BO Wr 1967 §29 Abs2;

FahrtkostenzuschußV Wr 1971;

GehG 1956 §20b Abs6 Z2;

Rechtssatz

Ebenso wie im Bundesrecht (§ 20b Abs 6 Z 2 GehG) ist der Anspruch auf eine Fahrtkostenvergütung für Beamte der

Bundeshauptstadt Wien an die Voraussetzung geknüpft, daß der Beamte nicht aus Gründen, die er selbst zu vertreten

hat, mehr als 20 km außerhalb seines Dienstortes wohnt.
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